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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.                  
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV)
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. 

Ausnahmsweise können Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte 
Verbraucher zugelassen werden, die einem Produktions-, 
Verarbeitungs- oder Reparaturbetrieb funktional zugeordnet und 
ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse deutlich 
untergeordnet sind, um ausschließlich dort hergestellte oder weiter 
zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern. 

2. Im Gewerbegebiet sind Geschäfts-, Büro- und 
Verwaltungsgebäude sowie Gebäude für freie Berufe nicht 
zulässig. 

Ausnahmsweise können Geschäfts-, Büro- und 
Verwaltungsgebäude zugelassen werden, die einem Produktions-, 
Verarbeitungs- oder Reparaturbetrieb funktional zugeordnet sind. 

3. Im Gewerbegebiet sind Tankstellen, Anlagen für sportliche Zwecke 
(dies gilt auch für gewerblich betriebene Anlagen) und Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes nicht zulässig. Die Ausnahmen nach 
§ 8 Absatz 3 Nummer 3 der Baunutzungsverordnung 
(Vergnügungsstätten) sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Im Gewerbegebiet sind Schank- und Speisewirtschaften nur 
ausnahmsweise zulässig. 

4. Im Gewerbegebiet können im Einzelfall ausnahmsweise einzelne 
Dachaufbauten bis zu einer Höhe von 3 Meter oberhalb der 
festgesetzten Oberkante zugelassen werden, wenn sie 
ausschließlich der Aufnahme technischer Einrichtungen dienen. 

5. Im Gewerbegebiet wird als Bauweise festgesetzt: abweichende 
Bauweise mit Zulässigkeit von Gebäuden ohne 
Längenbeschränkung mit seitlichen Grenzabständen. 

6. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der 
Festsetzungen. 

7. Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Feuerungsanlagen für die Erzeugung von Wärme betrieben 
werden, sind vorwiegend zum Schutz vor Feinstaub als Brennstoffe 
nur Erdgas oder Heizöl EL schwefelarm zulässig. Die Verwendung 
anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass 
die Massenströme von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub 
bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs 
vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL schwefelarm sind. 

8. Die Flächen zum Anpflanzen sind in der Weise zu bepflanzen, dass 
der Eindruck einer durchgehenden geschlossenen Heckenstruktur 
entlang der Grundstücksgrenze mit anschließender Wiesenfläche 
entsteht. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang 
nachzupflanzen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für 
Wege, Zufahrten und Einfriedungen. Stellplätze sind unzulässig. 

9. Im Gewerbegebiet sind bei der Errichtung von Gebäuden 
Dachflächen mit einer Fläche von mehr als 50 Quadratmeter zu 
mindestens 30 Prozent zu begrünen. Die Bepflanzungen sind zu 
erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. 

Ausnahmsweise kann auf eine Dachbegrünung verzichtet werden, 
wenn Außenwandflächen gleicher Größe, wie die zu begrünende 
Dachfläche, mit selbstklimmenden, rankenden oder schlingenden 
Pflanzen begrünt werden. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und 
bei Abgang nachzupflanzen. 

10. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Werbeanlagen nur 
an der Stätte der Leistung zulässig. 

11. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen 
Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche 
Regelungen der in § 9 Absatz 1 des Baugesetzbuchs 
bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

Hinweise: 

Bei Anwendung der textlichen Festsetzung 8 wird für die 
Heckenpflanzung die Verwendung von Arten der der Begründung 
beigefügten Pflanzliste vom 07.04.2022 (siehe Anlage 2) empfohlen. 
Als Mindestqualität sollten Sträucher, zweimal verpflanzt mit 60-100 
Zentimeter Höhe, in einem Abstand von 1-1,5 Meter untereinander 
verwendet werden. 

Bei Anwendung der textlichen Festsetzung 9 wird für die 
Dachbegrünung und / oder Fassadenbegrünung die Verwendung von 
Arten der der Begründung beigefügten Pflanzlisten vom 04.05.2023 
(siehe Anlagen 4 und 5) empfohlen. 

Bebauungsplan XIV-3
f. am 29.10.1969

Bebauungsplan 8-81B

Bebauungsplan XIV-33

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift
des Bebauungsplans
vom 01.06.2023 übereinstimmt.
Berlin, den

Stadtentwicklungsamt
Fachbereich Vermessung und Geoinformation

(Waffler)
Zu diesem Bebauungsplan gehört die
redaktionelle Änderung vom 13.11.2023
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